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13	 Die Warmhaltezeit beginnt nach Beendigung des Garprozesses und endet 
	 mit der Abgabe der Speise an die Seniorin bzw. den Senior. 
14	 Projekt „Fit im Alter – Gesund essen, besser leben.“ der Deutschen 
	 Gesellschaft für Ernährung (Hrsg.), Broschüren: Kau- und Schluck- 
	 störungen und Essen und Trinken bei Demenz, Bonn 2010.

Gestaltung der Verpflegung2

Für das Warmhalten und Verteilen der Speisen gelten 
folgende Grundsätze:

•	 Die Warmhaltezeit zubereiteter Speisen beträgt 
maximal drei Stunden.

•	 Werden die Speisen warm ausgeliefert, beträgt die 
Kerntemperatur bei Abgabe an den Kunden 
mindestens + 65 °C.

•	 Gekühlt ausgelieferte Speisen und Speisenkom­
ponenten haben bei Abgabe an den Kunden eine 
Temperatur von maximal + 7 °C.

•	 Tiefgekühlte Speisen und Speisenkomponenten 
haben bei Abgabe eine Temperatur von mindestens 
- 18 °C (kurzfristige Schwankungen von höchstens 
3 °C auf maximal - 15 °C sind zulässig). 

•	 Bei der Möglichkeit des Endgarens im Lieferfahrzeug 
werden die Speisen chargenweise erwärmt.

2.3.3	 Sensorik 

Die sensorische Qualität beeinflusst den Appetit und 
entscheidet maßgeblich über die Akzeptanz der 
Speisen. Dabei spielt das Wiedererkennen von bekann-
ten Speisen und Gewürzen eine wesentliche Rolle. 

Aussehen: 

•	 Alle Speisen werden appetitanregend präsentiert. 

•	 Die für die einzelnen Lebensmittel typischen Farben 
bleiben erhalten. 

•	 Einzelne Komponenten grenzen sich farblich 
voneinander ab.

•	 Es ist sichergestellt, dass sich durch den Transport 
keine Speisenkomponenten vermischen.

Geschmack: 

•	 Die Speisenkomponenten sind abwechslungsreich 
mit Kräutern und Gewürzen abgeschmeckt. 

Konsistenz: 

•	 Gemüse ist beim Verzehr möglichst noch bissfest.

•	 Fleisch hat eine zarte Textur. 

•	 Ist bei besonderen Beeinträchtigungen der Kau-  
und Schluckfähigkeit eine andere Konsistenz14 
notwendig, so gelten ebenfalls die oben genannten 
Anforderungen an Geschmack und Aussehen.
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15	Quelle: Deutsche Gesellschaft für Ernährung, Österreichische Gesellschaft 
	 für Ernährung, Schweizerische Gesellschaft für Ernährungsforschung, 
	 Schweizerische Vereinigung für Ernährung (Hrsg.): Referenzwerte für die 
	 Nährstoffzufuhr, Neuer Umschau Buch Verlag, Neustadt an der Wein-
	 straße, 1. Auflage, 3., vollständig durchgesehener und korrigierter 
	 Nachdruck 2008.
16	PAL (physical activity level): durchschnittlicher täglicher Energiebedarf für 
	 die körperliche Aktivität als Mehrfaches des Grundumsatzes.

17	Protein : Fett : Kohlenhydrate = Anteil an der Energie in % Nahrungs-
	 energie.
18	Richtwert für die durchschnittliche Energiezufuhr von Männern und 	
	 Frauen. 
19	Die Werte sollten beim Mittagessen deutlich über 1/3 des Referenzwertes 
	 für den Tag liegen. Folgende Werte sind für die genannten Vitamine und 
	 Mineralstoffe optimal: Vitamin E 5,6 mg, Vitamin C 41,2 mg, 
	 Magnesium 164 mg, Eisen 4,13 mg.

2.4	
	 Nährstoffzufuhr durch die 

	 Mittagsverpflegung

Die genannten Kriterien zur Lebensmittelauswahl 
sowie zur Speisenplanung und Mahlzeitenherstellung 
tragen zu einer ernährungsphysiologisch ausgewo­
genen Verpflegung bei. Darüber hinaus besteht die 
Möglichkeit, die Nährstoffe auf Basis von Rezepten zu 
berechnen, um die Nährstoffzufuhr zu otpimieren. 
Durch die Mittagsverpflegung kann ein wesentlicher 
Beitrag zur täglichen Nährstoffzufuhr geleistet werden.

Auf Basis der D-A-CH-Referenzwerte für die Nährstoff­
zufuhr15 wird der Drittelansatz für die Mittagsverpfle­
gung über 65-Jähriger abgeleitet. In der praktischen 
Umsetzung bedeutet dies, dass die nährstoffoptimierte 
Mittagsmahlzeit ein Drittel der täglich empfohlenen 
Nährstoffmenge bzw. des Richtwerts für die Energie­
zufuhr im Durchschnitt von drei Wochen (21 Verpfle­
gungstagen) liefert. 

Der Nährstoffgehalt der Kostformen „Vollkost“ und 
„Leichte Vollkost“ ist gleich.

Tabelle 4 zeigt die Referenzwerte für die Nährstoff­
zufuhr, die durch die Mittagsmahlzeit abgedeckt 
werden sollten. Für mobile Seniorinnen und Senioren 
wird ein PAL16 von 1,4 zugrunde gelegt. Die Werte 
beziehen sich auf Normalgewichtige, bei denen keine 
qualitative und quantitative Mangelernährung vorliegt. 
(Die Werte für einen PAL von 1,2 [ausschließlich sitzen-
de und/oder liegende Lebensweise ] befinden sich im 
Anhang in Kapitel 5.1.)

Des Weiteren ist die Nährstoffrelation in Bezug auf den 
Beitrag zur Energiezufuhr von Bedeutung. 

Protein	 :	 Fett	 :	 Kohlenhydrate = 
20%	 :	 30%	 :	 50%.

Mittagsverpflegung 
bei PAL 1,4 
20:30:5017

Energie (kcal)18 600

Energie (kJ)18 2510

Protein (g) ≤ 30

Fett (g) ≤ 20

Kohlenhydrate (g) ≥ 75

Ballaststoffe (g) ≥10

Vitamin E (mg)19 4

Vitamin B1 (mg) 0,3

Folat (μg) 133

Vitamin C (mg)19 33

Calcium (mg) 333

Magnesium (mg)19 117

Eisen (mg) 19 3,3

Jod (μg) 60

Tabelle 4: Umsetzung der D-A-CH-Referenzwerte für 
die Nährstoffzufuhr über 65-Jähriger für die Mittags­
verpflegung (PAL 1,4)
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20	 Informationen zu „Essen auf Rädern“ erhalten Seniorinnen und Senioren in 
	 städtischen Einrichtungen, wie Seniorenbüros, bei Verbraucherzentralen, 
	 in Kirchengemeinden oder in Beratungsstellen von Wohlfahrtsverbänden.

2
Rahmenbedingungen

für „Essen auf Rädern“

3

Die Qualität der Verpflegung mit „Essen auf Rädern“ 
insgesamt hängt nicht alleine von der Speisenqualität, 
sondern auch von den Serviceleistungen rund um die 
Bestellung und Lieferung der Speisen ab. Dazu werden 
in diesem Kapitel für den Service und den Verteiler 
wichtige Anforderungen an den Umgang mit dem 
Kunden und an die Speisenauslieferung aufgeführt. 

3.1	
	 Kundenorientierung 

Bei „Essen auf Rädern“ fehlt der direkte Kontakt vom 
Kunden zur Küche, da die Speisen in aller Regel über 
einen Verteiler geliefert werden. Mitarbeitende des 
Servicebereichs nehmen daher als Kontaktperson 
zwischen Hersteller und Kunden eine besondere Rolle 
ein. Es gehört zu diesem Aufgabenbereich, Informati­
onen zum Angebot des Herstellers, zur Bestellung  
und zur Auslieferung kompetent an Seniorinnen und 
Senioren weiterzugeben. Gleichzeitig müssen die 
Anregungen, die gegeben und regelmäßig erfragt 
werden, an die entsprechenden Stellen weitergeleitet 
und von diesen umgesetzt werden.

3.1.1	 Service

Ein kundenorientierter, freundlicher und kompetenter 
Service, der meist am Telefon erfolgt, trägt wesentlich 
zur positiven Wahrnehmung der Qualität von „Essen 
auf Rädern“20 bei. Das Serviceangebot umfasst fol-
gende drei Bereiche, zu denen eine gut verständliche 
Beratung und übersichtliche Informationen gegeben 
werden:

•	 Speisenangebot

•	 Liefervertrag – Kundenverwaltung/-service 
und Bestellung

•	 Lieferung

Speisenangebot

Mitarbeitende des Services sollten in der Lage sein, 
über die Bedeutung einer vollwertigen Verpflegung zu 
informieren. Darüber hinaus zählt es zu ihren Aufga­
ben, das gesamte Speisenangebot, den Bestellvorgang 
und die Liefermöglichkeiten klar und verständlich 
vorzustellen. Wenn es gewünscht ist, erfolgt bei der 
Auswahl der Speisen oder Menüs eine sachliche und 
kompetente Beratung. Dabei werden Informationen zu 
Menülinien, Portionsgrößen, angebotenen Kostformen 
und gegebenenfalls zu speziellen Diäten gegeben. 
Besonders im Hinblick auf Allergien oder Unverträglich-
keiten ist Hintergrundwissen zur Zusammensetzung 
der Speisen, den enthaltenen Zusatzstoffen und der 
Zubereitung erforderlich. Es ist wünschenswert, dass 
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21	Soweit die Nährstoffgehalte vorliegen.
22	 Die Speisen können je nach Verpackung im Backofen oder im Mikrowel-
	 lengerät erhitzt werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit des An-
	 gebots von Heizplatten, Induktionsfeldern oder Dampferhitzungsgeräten.
23	 Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofes gilt seit 01.01.2007 ein erhöh-
	 ter Mehrwertsteuersatz bei der Anlieferung von Speisen mit einem 
	 Dienstleitungscharakter. Dazu zählen Lieferungen von Speisen in Mehr-
	 weggeschirr, das wieder abgeholt werden muss, und Speisen, die in die 

	 Wohnung geliefert werden. Werden die Speisen in Einwegverpackungen 
	 geliefert, wird ein geringerer Mehrwertsteuersatz berechnet. Handelt es 
	 sich um gemeinnützige Anbieter, können diese evtl. ganz von der 
	 Umsatzsteuer befreit sein.
24	Nach §79 SGB XII (oder dem Bundesversorgungsgesetz) können 
	 Zuschüsse beim Senioren- oder Sozialamt beantragt werden. Dabei 
	 können Teile der Kosten übernommen werden.

Fragen zum Nährstoffgehalt21 der Speisen beantwortet 
und Informationen über die Herkunft der Lebensmittel 
gegeben werden können. Das Angebot von Probe­
menüs ist empfehlenswert.

Über das Angebot verschiedener Liefermöglichkeiten, 
ob tiefgekühlte, gekühlte oder warme Speisen bzw.  
die Verwendung von Einweg- oder Mehrweggeschirr, 
ist der Kunde zu informieren. Dazu gehört auch die 
Information über die Bereitstellung von Geräten22 zum 
Erhitzen der Speisen. Diese sind abhängig vom Produk- 
tionssystem, der Verpackung und Verteilung der 
Speisen. 

Liefervertrag – Kundenverwaltung/-service 
und Bestellung

In einem Liefervertrag müssen Rahmenbedingungen 
für die Bestellung und Kündigungsfristen übersichtlich, 
verbindlich und gut lesbar festgelegt sein. Darunter 
fallen Angaben, wie z.B.:

•	 Bestellung per Bestellbogen, Telefon oder Internet,

•	 Lieferung an sieben oder fünf Tagen in der Woche 
bzw. an Feiertagen,

•	 Zeitrahmen für die Lieferung, 

•	 Umfang des Speisenangebots,

•	 Zusätzliche Kosten23, wie Aufpreise bei weiteren 
Speisenkomponenten oder bei der Lieferung an 
Feiertagen oder am Wochenende, müssen trans­
parent sein.

Grundsätzlich sind Bestellung, Abbestellung oder auch 
Änderungswünsche innerhalb eines vorgegebenen 
Zeitrahmens (z. B. noch bis am Morgen der Ausliefe­
rung) flexibel zu ermöglichen. In diesem Zusammen­
hang muss geklärt sein, bis wann eine kostenlose 

Abbestellung erfolgen kann und ab wann sie kosten­
pflichtig wird. Dem Kunden müssen gut lesbare 
Kontaktdaten für Rückfragen vorliegen. Eine telefo­
nische Erreichbarkeit (z. B. in Form einer Servicehotline), 
die mindestens vor, während und unmittelbar nach den 
Lieferzeiten zur Verfügung steht, ist sinnvoll. 

Für eine individuelle Beratung und die Sicherstellung 
eines reibungslosen Ablaufs sind die Abfrage von 
Informationen und deren systematische Erfassung (z. B. 
in Form eines Kundenprofils) hilfreich. Dabei ist der 
Datenschutz unbedingt zu wahren. In einem Erstge­
spräch, das telefonisch oder vor Ort erfolgt, können 
wichtige Informationen erfragt und gegeben24 werden, 
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soweit sie unmittelbar zur Befriedigung der Kunden­
wünsche beitragen und notwendig sind. Folgende 
Angaben zum Kundenprofil sind wünschenswert:

Wer ist mein Kunde: 

•	 Erfassung der Kontaktdaten 

•	 eventuell zusätzlicher Kontakt zu Angehörigen, 
Betreuenden oder dem Pflegedienst

Was wird benötigt und ist gewünscht: 

•	 besondere Kostformen, Konsistenzen

•	 Vorlieben und Abneigungen 

•	 Abgabe der Speisen an der Tür oder Lieferung 
	 bis in die Küche 

•	 Wohnungsschlüssel für den Verteiler der Speisen 

•	 Vereinbarung der Lieferzeit 

•	 Vorgehen in Ausnahmesituationen 

Wie steht es um die Fähigkeiten des Kunden:

•	 Können Speisenbehälter geöffnet werden? 

•	 Können Speisen aufgetaut, im Kühlschrank gelagert 
	 und erwärmt werden? 

•	 Können bei einer Kaltauslieferung Geräte zur 
	 Regeneration der Speisen vom Kunden bedient 
	 werden? 

•	 Kann selbstständig gegessen werden?

•	 Ist die Entsorgung der Einwegbehälter sicher- 
	 gestellt?

Die Angaben sind freiwillig. Darüber hinaus können 
weitere spezifische Informationen, z. B. über Allergien 
und Lebensmittelunverträglichkeiten oder besondere 

Speisenwünsche aufgenommen werden. Es kann 
festgelegt werden, ob bei Krankheiten oder nach 
Krankenhausaufenthalten vorübergehend Hilfestel­
lungen oder Unterstützung bei der Speisenauswahl, 
dem Erwärmen der Speisen oder dem Essen notwendig 
sind. Dabei kann es hilfreich sein, dass Mitarbeitende 
des Mahlzeitendienstes oder das Servicepersonal mit 
der erlangten Erfahrung nach Abgabe des Bestell­
scheins prüfen und ggf. rückfragen, ob die Bestellung 
richtig oder bei einer Dauerbestellung noch korrekt ist. 
Dies gilt besonders bei Speisen oder -komponenten, 
die zwar bestellt wurden, aber als unverträglich 
bezeichnet worden sind. Diese Informationen sind 
besonders dann hilfreich, wenn die Kompetenz, 
Wünsche zu äußern, z.B. durch eine auftretende 
Demenz, eingeschränkt ist oder verloren geht.

Lieferung

Mit dem Kunden sind individuell verbindliche Abspra­
chen zu treffen. Dazu zählen:

•	 feste Lieferzeit (fester Zeitrahmen)

•	 Speisenübergabe persönlich an der Tür oder 
Lieferung in die Wohnung. (Wo kann die Mahlzeit 
in Ausnahmefällen ohne persönlichen Kontakt 
abgestellt werden?) 

•	 Übergabe eines Wohnungsschlüssels (evtl. Versiche­
rung für den Schlüssel)

•	 Vorgehen, wenn die Tür nicht geöffnet wird (Liste 
mit Notfall-Telefonnummern)

•	 Zeitpunkt /Turnus für die Vorlage von Speisenplänen 
und Annahme der ausgefüllten Bestellformulare 

•	 Lieferant kann sich ausweisen (Beschäftigungsnach­
weis des Mahlzeitendienstes)

Die Einschätzung von Fähigkeiten und Veränderungen 
kann beim Einsatz von fest angestelltem Personal und 
dauerhaftem persönlichen Kontakt besser erfolgen als 
bei ständig wechselnden Personen. Daher sind feste 
Bezugspersonen zu empfehlen. Um Reklamationen 
besser nachvollziehen zu können, sollte eine Dokumen­
tation über die erfolgte Lieferung geführt werden.
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3.1.2	 Umgang mit Anregungen der Kunden 

Ein hohes Maß an Zufriedenheit mit dem Service, der 
Lieferung und der Speisenqualität fördert die Kunden­
bindung. Der professionelle Umgang mit Anregungen 
ist Teil des Qualitätsmanagements und birgt die 
Chance, die Leistung kontinuierlich zu verbessern. 
Somit sollten durch eine systematische Auswertung  
die thematischen Schwerpunkte der Rückmeldungen 
erfasst, eine Ursachenanalyse durchgeführt und daraus 
Handlungskonsequenzen abgeleitet werden.

Informationsannahme 

Kunden von „Essen auf Rädern“ haben die Möglich­
keit, ihre Meinung mitzuteilen. Dies kann über eine 
Servicehotline oder im persönlichen Gespräch bei der 
Lieferung erfolgen. Wird eine Anregung direkt an den 
Mitarbeitenden herangetragen, zeugt es von Profes­
sionalität, wenn persönlich und möglichst unmittelbar 
eine Lösung herbeigeführt wird. Das kann auch bedeu- 
ten, dass das Anliegen zügig an die zuständige Stelle 
zur Bearbeitung weitergeleitet wird. Dazu müssen 
Verantwortliche bestimmt und Bearbeitungsfristen 
sowie Kontrollmechanismen zur Einhaltung des inter- 
nen Prozesses festgelegt werden. 

Messung der Kundenzufriedenheit

Im Rahmen des Angebots von „Essen auf Rädern“ 
sollte – über spontane Rückmeldungen bei der Aus- 
lieferung hinaus – eine Messung der Kundenzufrieden­
heit erfolgen. Dazu werden Informationen beschafft, 
dokumentiert, ausgewertet und Maßnahmen bzw. 
Lösungsvorschläge erarbeitet.

Zur Erfassung der Kundenzufriedenheit eignen sich  
ein telefonisches oder persönliches Interview oder ein 
Fragebogen, der die Anonymität wahrt. Die Befragung 
sollte die Bereiche Speisenauswahl und -qualität, Ser-
vice und Lieferung umfassen. Die Befragung ist ein 
wichtiges Instrument der Kundenbindung. In Interview­
bögen können Vorschläge aufgeführt sein, welche 
Informationen mit „Fingerspitzengefühl“ abgefragt 

werden könnten, z. B. wie das Essen schmeckt und 
welche Wünsche und Präferenzen bestehen. Bei der 
Erfassung der Zufriedenheit sollte es auch für Senio­
rinnen und Senioren mit Migrationshintergrund die 
Möglichkeit einer Rückmeldung geben. Grundsätzlich 
ist bei der Weitergabe aller erhaltenen und/oder 
erfragten Informationen der Datenschutz zu wahren.
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3.2	
	 Speisenauslieferung

Die Speisenauslieferung beginnt mit der Übergabe der 
Speisen an den Verteiler, d.h. einen ausliefernden 
Dienst (wie Mahlzeiten-, Pflege- oder Sozialdienst). 

Die Verpackung der Speisen hängt von der Produktion 
sowie den Transport- und Rückholmöglichkeiten des 
Herstellers und Verteilers ab. Es gibt sowohl für 
Einweg- (dazu zählen Alu- oder Kunststoffschalen)  
als auch für Mehrwegverpackungen (wie Porzellan­
geschirr) Vor- und Nachteile. Wichtig ist es, die Ver- 
packung so zu wählen, dass durch Erschütterungen 
während des Transports oder bei der Übergabe keine 
Vermischung von Speisenkomponenten erfolgt und  
die Speisen nicht auslaufen. 

Daher ist zu beachten, dass

•	 Portionsschalen passende Trennstege haben,

•	 Deckel von Portionsschalen dicht schließen.

Die kalten und warmen Speisenkomponenten sind so 
zu verpacken, dass für die kalten Speisen die Kühlkette 
lückenlos eingehalten und für die warmen Speisen die 
erforderliche Kerntemperatur nicht unterschritten wird. 
Die Transportbehälter der Speisen sind eindeutig zu 
kennzeichnen. Bei Diäten oder speziellen Kostformen 
bietet sich eine besondere Markierung an, so dass die 
Speisen nicht vertauscht werden.

Es wird gewährleistet, dass die Fahrzeuge für den 
Speisentransport regelmäßig gereinigt und damit 
sauber sowie in einem einwandfreien Zustand sind. 
Dafür ist die Zuständigkeit festzulegen, z. B. im Rah-
men eines Qualitätsmanagementsystems. Für die 
Auslieferung der Speisen sind möglichst kurze Touren 
zu planen, die sich an den Zeitwünschen des Kunden 
orientieren sollten. Es ist dabei ausreichend Zeit für 
Hilfestellungen oder ein kurzes Gespräch, z. B. über die 
Zufriedenheit mit den Speisen, einzuplanen. Durch die 
Planung von möglichst kurzen Touren wird gewährleis­
tet, dass die geforderte Warmhaltezeit (siehe Kapitel 
2.3.2) nicht überschritten wird. 

Bei einer Auslieferung, die den vereinbarten Termin um 
mehr als eine halbe Stunde über- oder unterschreitet, 
ist dies dem Kunden unverzüglich mitzuteilen. 

Darüber hinaus haben Verteiler bei der Auslieferung 
folgendes zu beachten: 

•	 Speisen, die sofort verzehrt werden, dürfen vom 
Verteiler geöffnet werden, wenn dies gewünscht ist.

•	 Besonders bei schwer zu öffnenden Verpackungen 
sollte Hilfestellung je nach Bedarf angeboten 
werden. 

•	 Hilfreich ist es, bei der täglichen Speisenanlieferung, 
an das Trinken zur Mahlzeit zu erinnern. Bei der 
Lieferung von Wochenpaketen kann dies z.B. durch 
einen beigelegten Hinweiszettel geschehen.

•	 Anregungen oder Beschwerden werden grundsätz­
lich mit einer positiven Reaktion entgegengenom­
men.
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4.1	
	 Rechtliche Bestimmungen

Im Bereich der Lebensmittelhygiene gelten innerhalb 
der Europäischen Union Verordnungen, die einen 
einheitlichen Hygienestandard sicherstellen sollen.
Zentrale Verordnungen des europäischen Lebensmittel­
rechts sind u.a.

Rahmenbedingungen 
für die Verpflegung

4

Der Gesetzgeber fordert von allen Lebensmittelunter­
nehmern weitreichende Maßnahmen, um die Gesund­
heit der Kunden von „Essen auf Rädern“ zu sichern. 
Die ausgegebenen Speisen müssen von hygienisch 
einwandfreier Qualität sein. Dazu müssen bei der 
Umsetzung des Verpflegungsangebots rechtliche 
Bestimmungen eingehalten werden. Sowohl für die 
Herstellung als auch für den Service und die Verteilung 
der Speisen sollte das Personal entsprechende Qualifi­
kationen aufweisen. Die Koordination von Schnittstel­
len ist für einen problemlosen Ablauf sinnvoll.

EU-Gesetzgebung

Weißbuch zur Lebens-
mittelsicherheit (2000)

IfSG 
Infektionsschutzgesetz 

(2001)

VO (EG) Nr. 178/2002
EU-Basis-Verordnung für

das Lebensmittelrecht

VO (EG) Nr. 852/2004
über Lebensmittel-

sicherheit

LFGB
Lebensmittel-, Futter-

mittel- und Bedarfsgegen-
ständegesetzbuch (2009)

• Artikel 1 „LMHV“
 (Lebensmittelhygiene-
 Verordnung)

• Artikel 2 „Tierische
 Lebensmittelhygiene-
 Verordnung“

• Artikel 4 „Verordnung
 mit lebensmittelrecht-
 lichen Vorschriften zur
 Überwachung von
 Zoonosen und Zoono-
 seerregern“

Nationales Recht

Verordnung zur Durch-
führung von Vorschriften
des gemeinschaftlichen

Lebensmittelrechts
(sogenannte Mantel-VO)

(2007)

Abbildung 1: Übersicht über die rechtlichen 
Rahmenbedingungen



25

•	 die Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebens­
mittelhygiene25 und 

•	 die Verordnung (EG) Nr. 178/2002, die soge­
nannte EU-Basis-Verordnung zum Lebensmittel­
recht26. 

Sie sind unmittelbar geltendes Recht. 

Verordnungen auf EU-Basis führen auch immer zu 
Überarbeitungen der rechtlichen Bestimmungen auf 
nationaler Ebene. 2004 wurde das nationale Recht 
grundlegend überarbeitet. Inhalte der EG-Verord­
nungen finden sich im nationalen Recht seitdem 
unter anderem in: 

•	 der Verordnung zur Durchführung von Vor-
schriften des gemeinschaftlichen Lebensmittel-
hygienerechts mit den Artikeln:	

	 –	 Artikel 1 Verordnung über Anforderungen an  
	 die Hygiene beim Herstellen, Behandeln und 

		  Inverkehrbringen von Lebensmitteln (Lebensmit-
		  telhygiene-Verordnung, LMHV). 

	 –	 Artikel 2 Verordnung über Anforderungen an 
		  die Hygiene beim Herstellen, Behandeln und 
		  Inverkehrbringen von bestimmten Lebensmitteln 
		  tierischen Ursprungs (Tierische Lebensmittelhy-
		  giene-Verordnung, Tier-LMHV), die grundsätzlich 
		  auch Anforderungen an das Herstellen oder 
		  Behandeln von Lebensmitteln tierischen Ur-
		  sprungs im Einzelhandel regelt (§7 i.V. mit 
		  Anlage 5); hierbei sind Ausnahmeregelungen 
		  für die Anforderungen in Einrichtungen der 
		  Gemeinschaftsverpflegung vorgesehen.

	 –	 Artikel 4 Verordnung mit lebensmittelrecht-
		  lichen Vorschriften zur Überwachung von 
		  Zoonosen und Zoonoseerregern.

•	 dem Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch 
(LFGB) 27

	 Die Bestimmungen des nationalen Rechts können 

25	Weitere Informationen unter http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
	 LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:139:0001:0054:de:PDF
26 Weitere Informationen unter http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
	 LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:029:0003:0025:DE:PDF
27 Weitere Informationen unter http://www.gesetze-im-internet.de/
	 bundesrecht/lfgb/gesamt.pdf
28 Weitere Informationen unter http://www.gesetze-im-internet.de/
	 bundesrecht/ifsg/gesamt.pdf

29 Weitere Informationen im aid-Special Nr. 3747/2009 „Wichtige 
	 Bestimmungen des Lebensmittelrechts für Gastronomie und Gemein-
	 schaftsverpflegung“
30	HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) ist ein Konzept zur 
	 Durchführung einer Gefahrenanalyse und Beherrschung kritischer 
	 Lenkungspunkte im Umgang mit Lebensmitteln.

Rahmenbedingungen für die Verpflegung4

nicht ohne die Beachtung der EG-Verordnungen 
angewendet werden. Wesentliche Begriffsdefini­
tionen finden sich beispielsweise in der VO  
Nr. 178/2002.

•	 dem Infektionsschutzgesetz (IfSG)28.

Außerdem wird die Anwendung einschlägiger DIN 
Normen (z.B. 10508 Temperaturen für Lebensmittel, 
10526 Rückstellproben in der GV, 10524 Arbeitsklei­
dung, 10514 Hygieneschulung) empfohlen.29

4.1.1	 Hygiene

Ein umfassendes Hygienemanagement ist Pflicht. Im 
Rahmen der genannten Verordnungen müssen unter 
anderem folgende Auflagen umgesetzt werden: 

•	 die Implementierung eines HACCP-Konzepts,30 

•	 die Umsetzung der guten Hygienepraxis,

•	 die regelmäßige Mitarbeiterschulung.

Bei der Umsetzung eines HACCP-Konzepts werden 
durch eine Gefahrenanalyse die kritischen Punkte im 
Umgang mit Lebensmitteln erfasst.
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31	Zu allen Desinfektionsmitteln stehen nach der Verordnung (EG) 
	 Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
	 18. Dezember 2006 als EG-Sicherheitsdatenblatt oder in Anlehnung an 
	 das EG-Sicherheitsdatenblatt Informationen und Dosierungsanleitungen 
	 zur Verfügung.

32	Weitere Informationen unter http://www.gesetze-im-internet.de/
	 bundesrecht/lmkv/gesamt.pdf
33	Weitere Informationen unter http://www.gesetze-im-internet.de/
	 bundesrecht/nkv/gesamt.pdf

Zur Überprüfung der Einhaltung vorgegebener Tem- 
peraturen sollten Checklisten geführt werden. Für das 
Warmhalten von Speisen gilt der Richtwert von min- 
destens + 65 °C, für die Lagerung und Ausgabe kalter 
Komponenten (Salat, Dessert) maximal + 7 °C. Die 
Warmhaltezeit soll maximal drei Stunden betragen.
Lager-, Zubereitungs- und Ausgabezeiten sollten so 
kurz wie möglich gehalten werden. Außerdem können 
Checklisten die Einhaltung von lückenlosen Kühlketten 
dokumentieren. 

Die Erstellung und Umsetzung eines Reinigungs- und 
Desinfektionsplans ist zwingend erforderlich; beim 
Einsatz von Desinfektionsmitteln ist die Dosierungs­
anleitung31 einzuhalten.

Durch das Infektionsschutzgesetz wird vorgeschrieben, 
dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit Lebens­
mitteln und Bedarfsgegenständen in Berührung 
kommen, nur nach einer Erstbelehrung durch das 
Gesundheitsamt oder eines vom Gesundheitsamt 
beauftragten Arztes beschäftigt werden dürfen. Die 
Bescheinigung darf bei Antritt der Stelle nicht älter als 
drei Monate sein. So sollen übertragbaren Krankheiten 
beim Menschen vorgebeugt, Infektionen frühzeitig 
erkannt und ihre Weiterverbreitung verhindert werden. 
Jährlich sind Folgebelehrungen verpflichtend, die 
schriftlich dokumentiert werden müssen.

Die Einhaltung der lebensmittelrechtlichen Vorschriften 
wird durch die jeweiligen Lebensmittelüberwachungs­
behörden kontrolliert.

4.1.2	 Produktübergreifende Verordnungen 
	 zur Kennzeichnung und Kenntlich-
	 machung

Die Kennzeichnung von Lebensmitteln dient der Infor- 
mation und dem Schutz vor Täuschung. Die für die 
Gemeinschaftsverpflegung relevanten Bestimmungen 
über die Kennzeichnung und Kenntlichmachung sind: 

•	 die Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung 
(LMKV)

	 Die LMKV regelt die allgemeinen Kennzeichnungs­
pflichten für verpackte Lebensmittel, wie z.B. die 
Angabe der Verkehrsbezeichnung, des Verzeich­
nisses der Zutaten oder der Haltbarkeit. Sie ermög­
licht es den Verbrauchern, sich über die wesentli­
chen Eigenschaften von Produkten zu informieren.32

•	 die Nährwertkennzeichnungsverordnung (NKV)
	 Eine Pflicht zur Nährwertkennzeichnung besteht in 

Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung nicht. 
Werden aber der Energiegehalt oder die Nährstoffe 
ausgewiesen, muss dies laut NKV33 wie folgt 
gestaltet werden:

	 1.	 Angabe des Brennwerts und des Gehaltes 
		  an Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett. 

	 oder 

	 2.	 Angabe des Brennwerts und des Gehaltes 
		  an Eiweiß, Kohlenhydraten, Zucker, Fett, 
		  gesättigten Fettsäuren, Ballaststoffen und 
		  Natrium.

	 Zusätzlich zu den oben genannten Angaben dürfen 
weitere Angaben gemacht werden zum Gehalt an:

	 –	 Stärke, 
	 –	 mehrwertigem Alkohol,
	 –	 einfach- und mehrfach ungesättigten Fettsäuren,
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34	Weitere Informationen unter http://www.gesetze-im-internet.de/
	 bundesrecht/zzulv_1998/gesamt.pdf
35	Weitere Informationen unter www.aktionsplan-allergien.de
36	Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments und des 
	 Rates vom 22. September 2003 über gentechnisch veränderte Lebens-
	 mittel und Futtermittel. Weitere Informationen unter www.europa.eu/
	 scadplus/leg/de/lvb/l21154.htm. Nach Auffassung der Europäischen 
	 Kommission (Bericht an den Rat und das Europäische Parlament über die 
	 Durchführung dieser Verordnung vom 25.10.2006) sind verarbeitete oder 

	 zubereitete gentechnisch veränderte Lebensmittel, die in Einrichtungen 
	 der Gemeinschaftsverpflegung konsumiert werden, von dieser Kenn-
	 zeichnungsvorschrift ausgenommen; diese Aussage ist jedoch nicht 
	 verbindlich und wird von den in Deutschland für das Lebensmittelrecht 
	 zuständigen Behörden nicht geteilt. Aufgrund dieser Rechtslage und im 
	 Sinne der Unterrichtung und des Schutzes des Verbrauchers, der eine 
	 sachkundige Wahl treffen können muss, ist der Einsatz gentechnisch 
	 veränderter Lebensmittel immer zu kennzeichnen.
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	 –	 Cholesterin, 
	 –	 Vitaminen und Mineralstoffen (in signifikanten 
	 	 Mengen, d.h. mind. 15% der Tagesdosis).

•	 die Zusatzstoff-Zulassungsverordnung (ZZulV):
	 Für alle Betriebe der Gemeinschaftsverpflegung 

gelten die Bestimmungen der Zusatzstoff-Zulas­
sungsverordnung. Danach muss durch verschiedene 
Angaben auf die Verwendung bestimmter Zusatz­
stoffe oder Zusatzstoffklassen hingewiesen werden 
(z. B. „geschwefelt“, „mit Phosphat“, „mit Konser­
vierungsstoff“). Diese Deklarationspflicht gilt auch, 
wenn die jeweiligen Zusatzstoffe in den Zutaten 
eines zusammengesetzten Lebensmittels enthalten 
sind, es sei denn, dass sie im Endlebensmittel keine 
technologische Wirkung mehr ausüben.34

Kennzeichnung von Allergenen

Seit November 2007 gilt die EU-Richtlinie 2007/68/EG, 
die festlegt, dass die 14 häufigsten Verursacher von 
Lebensmittelallergien35 auf verpackten Lebensmitteln 
gekennzeichnet werden müssen. Diese Kennzeich­
nungspflicht gilt bisher nicht für unverpackte Lebens­
mittel und fertig zubereitete Speisen, die lose im 
Rahmen einer Speisenversorgung an Tischgäste 
ausgegeben werden.

Genetisch veränderte Lebensmittel

Bezieht ein Anbieter kennzeichnungspflichtige gene-
tisch veränderte Lebensmittel und gibt sie direkt oder 
verarbeitet an die Endverbraucher ab, müssen diese 
mit dem Hinweis „genetisch verändert“ oder „aus 
genetisch verändertem ... hergestellt“ oder „enthält 
genetisch veränderte …“ auf dem Bestellschein 
gekennzeichnet werden.36

4.2	
	 Personalqualifikation

In das Angebot von „Essen auf Rädern“ sind Mitarbei­
tende aus den Bereichen Herstellung und Auslieferung 
der Speisen und dem Bereich Service eingebunden. 
Dafür sind unterschiedliche berufliche Qualifikationen 
notwendig. Die nachfolgend genannten Kriterien zur 
fachlichen Qualifikation stellen eine Empfehlung dar.

4.2.1	 Hersteller

Für die Herstellung von „Essen auf Rädern“ ist eine 
einschlägige fachliche Qualifikation Voraussetzung. 
Dazu gehören vor allem die Qualifikationen Köchin/
Koch, Küchenmeisterin /-meister, Fachfrau / Fachmann 
für Systemgastronomie, Hauswirtschaftsmeisterin /
-meister, Hauswirtschaftliche/r (Betriebs-) Leiterin/
-Leiter, Oecotrophologin /Oecotrophologe, Diätassis­
tentin /-assistent. Die regelmäßige Teilnahme an beruf- 
lichen Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen mit ernäh- 
rungsphysiologischem Schwerpunkt ist erforderlich.



28 Qualitätsstandard für Essen auf Rädern

4.2.2	 Verteiler 

Voraussetzung für den Einsatz der Beschäftigten sollte 
eine Schulung im Bereich Lebensmittelhygiene und 
eine Belehrung gemäß Infektionsschutzgesetz sein. 
Alle Beschäftigten sind zudem eingearbeitet. Grund­
sätzlich sind ein respektvoller, verbindlicher und ver- 
lässlicher Umgang (z.B. pünktliche Anlieferung), 
Umsichtigkeit (gute Beobachtungsgabe und Weiter­
gabe von Informationen an den Hersteller, den Service 
oder Angehörige), Aufmerksamkeit und Fingerspitzen­
gefühl zu betonen. Darüber hinaus zählt der Umgang 
mit Seniorinnen und Senioren, die an Demenz erkrankt 
sind, zu den relevanten Schulungsinhalten. Bei der 
Auswahl des Personals sollte besonders auf Flexibilität, 
ein freundliches Auftreten und kommunikative 
Fähigkeiten geachtet werden.

4.2.3	 Servicepersonal

Voraussetzung für den Einsatz der Beschäftigten ist die 
Durchführung von Schulungs- und Einarbeitungsmaß­
nahmen. Zu den Schwerpunkten dieser Schulung 
zählen Grundlagen der Seniorenernährung und 
Kostformen, eine umfangreiche Information über das 
Speisen- und Serviceangebot, über die Zubereitung 
und eingesetzten Lebensmittel, aber auch der Umgang 
mit Rückmeldungen der Seniorin bzw. des Seniors. Bei 
der Auswahl des Personals wird besonders auf kom- 
munikative Fähigkeiten und Geduld geachtet.

4.3	
	 Koordination der Schnittstellen

Im Sinne eines respekt- und verantwortungsvollen 
Umgangs mit Seniorinnen und Senioren, die „Essen 
auf Rädern“ beziehen, ist eine gute Kommunikation 
und enge Zusammenarbeit aller Personen hilfreich,  
die in Kontakt mit der Seniorin oder dem Senior 
stehen. Dazu zählen z.B. Hersteller von „Essen auf 
Rädern“, Mahlzeitendienste, Pflege- oder Sozial­
dienste, Ärzte und Angehörige. Besonders bei Proble­

men, wie fortschreitender Demenz, Kau- und Schluck­
störungen14, Gefahr einer Mangelernährung oder der 
Einnahme von Medikamenten, sind die Weitergabe 
von Informationen und ein guter Austausch wichtig. 
Dazu muss das Einverständnis der betroffenen Person, 
der Angehörigen oder der gesetzlich betreuenden 
Person37 vorliegen. 

Pflegefachkräfte

Die Pflegefachkraft erbringt in der ambulanten Ver-
sorgung von Seniorinnen und Senioren eine umfang­
reiche pflegerische Leistung. Darüber hinaus kann sie 
durch ihre Beobachtung und Erfahrung im täglichen 
Umgang mit den zu Betreuenden zur Verbesserung der 
individuellen Rahmenbedingungen der Verpflegung vor 
Ort beitragen. Dazu zählen die Beobachtung und 
Dokumentation von Fähigkeiten, Kraft und Fingerfer­
tigkeit der zu Betreuenden. Diese Erfahrungen und die 
Kenntnis z.B. über den Medikamentenkonsum sind 
wichtig, wenn die Seniorin oder der Senior Unterstüt­
zung bei der Auswahl und Einnahme der Mahlzeit 
benötigt. Regelmäßige Hinweise, ausreichend zu 
trinken, Hilfestellung beim Eindecken des Tisches, die 
Beobachtung der vorhandenen Fähigkeiten und die 
Prüfung des Speisenangebots im Kühlschrank, soweit 
dies vom Betreffenden erwünscht und erlaubt ist, sind 
hilfreich. Die Dokumentation und Weitergabe dieser 
Informationen tragen zur Verbesserung der Verpfle­
gungssituation bei.

Bei quantitativer Mangelernährung ist eine energie- 
und/oder proteinangereicherte Kost sinnvoll. Auf 
Wunsch der Seniorin oder des Seniors oder anlässlich 
der Beobachtung von Pflegefachkräften oder einer 
Anordnung des Arztes sollte eine energieangereicherte 
Kost38 angeboten werden.

37	Wenn die Seniorin oder der Senior die Verantwortung der Verpflegung 
	 nicht mehr für sich wahrnehmen kann, sollten Angehörige oder der 
	 gesetzlich Betreuende die Koordination übernehmen.

38	Projekt „Fit im Alter – Gesund essen, besser leben.“, der Deutschen 
	 Gesellschaft für Ernährung (Hrsg.), Broschüre: Mangelernährung im Alter, 
	 Bonn 2010.
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2Anhang
5

Im Anhang werden zunächst die Umsetzung der 
D-A-CH-Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr (PAL 
1,2) sowie die Anforderungen an die Speisenplanung 
für fünf Verpflegungstage dargestellt. Weiterhin 
werden Hilfestellungen zur Umsetzung der Verpfle­
gung mit „Essen auf Rädern“ gegeben. Dazu zählen 
nicht nur Orientierungsmengen für die Mittagsmahlzeit 
an fünf oder sieben Verpflegungstagen, sondern auch 
ergänzende Verpflegungsaspekte für die weiteren 
Mahlzeiten bzw. für das Wochenende. Darüber hinaus 
werden Angaben zu ökologischen Aspekten gemacht 
und Kriterien zur Erstellung eines Leistungsverzeich­
nisses dargestellt. 

5.1	
	 Nährstoffzufuhr durch die 

		  Mittagsverpflegung für PAL 1,2 

Ergänzend zu Kapitel 2.4 werden in Tabelle 5 die 
Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr im Rahmen der 
Mittagsmahlzeit für immobile Seniorinnen und Senio-
ren, bezogen auf den Altersbereich über 65 Jahre, 
dargestellt. Bei ausschließlich sitzender Tätigkeit oder 
Bettlägerigkeit gilt ein PAL16 von 1,2.

Mittagsverpflegung 
bei PAL 1,2 
20:30:5017

Energie (kcal)18 517

Energie (kJ)18 2162

Protein (g) ≤ 26

Fett (g) ≤ 17

Kohlenhydrate (g) ≥ 65

Ballaststoffe (g) ≥10

Vitamin E (mg)19 4

Vitamin B1 (mg) 0,3

Folat (μg) 133

Vitamin C (mg)19 33

Calcium (mg) 333

Magnesium (mg)19 117

Eisen (mg) 19 3,3

Jod (μg) 60

Tabelle 5: Umsetzung der D-A-CH-Referenzwerte für 
die Nährstoffzufuhr über 65-Jähriger für die Mittags­
verpflegung (PAL 1,2)
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5.2	
	 Orientierungshilfen und 

		 zusätzliche Dienstleistungen

In diesem Kapitel werden Hilfestellungen für die 
Umsetzung eines vollwertigen Verpflegungsangebots 
in Form von Beispielrechnungen für die Mittagsverpfle­
gung an sieben und an fünf Verpflegungstagen gege- 

ben. Zudem sind Hilfestellungen für eine mögliche 
Gestaltung der Verpflegung rund um „Essen auf 
Rädern“ aufgeführt. 

Zunächst werden analog zu den Anforderungen an 
einen Ein-Wochen-Speisenplan für sieben Verpfle­
gungstage (siehe Kapitel 2.2.2), hier in Tabelle 6, die 
Anforderungen an die Speisenplanung für fünf 
Verpflegungstage dargestellt.

Lebensmittelgruppe Häufigkeit Beispiele zur praktischen  
Umsetzung

1.	 Getreide, Getreide-
	 produkte und 
	 Kartoffeln

5 x abwechselnd

•	 Speisekartoffeln

•	 Parboiled Reis

•	 Teigwaren und andere Getreide-
	 produkte

davon:

•	 mind. 1 x Vollkornprodukte

•	 max. 1 x Kartoffelerzeugnisse

•	 Pellkartoffeln, Salzkartoffeln, 
	 selbstgemachtes Püree/Kartoffel-
	 salat, Folienkartoffeln

•	 Reispfanne, Reis als Beilage 

•	 Weizen oder Dinkel, gekocht als 
	 Beilage, Couscous, Bulgur, Hirse,
	 Polenta

•	 Vollkornteigwaren, Vollkornpizza, 
	 Naturreis, Brötchen

•	 Halbfertig- oder Fertigprodukte 
	 wie z.B. Klöße, Gnocchi, Püree, 
	 Kroketten, Pommes frites, 
	 Kartoffelecken, Reibekuchen

2.	 Gemüse und 
	 Salat

5 x 

davon:
•	 mind. 2 x Rohkost oder Salat

•	 als Beilage, Auflauf, Gemüse-
	 lasagne, gefüllte Paprika (oder 
	 Zucchini, Auberginen), Erbsen-, 
	 Linsen-, Bohneneintopf, Ratatouille, 
	 Wokgemüse 

•	 Tomatensalat, Gurkensalat, 
	 gemischter Salat, Krautsalat

Tabelle 6: Anforderungen an einen Ein-Wochen-Speisenplan (fünf Verpflegungstage)
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Lebensmittelgruppe Häufigkeit Beispiele zur praktischen  
Umsetzung

3.	 Obst 2 x

davon:
•	 mind. 1 x frisch oder tiefgekühlt, 
	 ohne Zuckerzusatz

•	 Milchreis mit Kirschen, süßer 
	 Aprikosenauflauf, Fruchtsuppe mit 
	 Grießklößchen

•	 Obst im Ganzen, Obstsalat, Quark 
	 mit frischem Obst

4.	 Milch und 
	 Milchprodukte

mind. 3 x
•	 Milch: 1,5 % Fett

•	 Naturjoghurt: 1,5 % – 1,8 % Fett

•	 Käse: max. Vollfettstufe
	 (< 50 % Fett i. Tr.)

•	 Speisequark: max. 20 % Fett i. Tr.

•	 in Soßen, Aufläufen, Salatdressings, 
	 Dips, Desserts

5.	 Fleisch, Wurst, 
	 Fisch, Ei

max. 2 x Fleisch abwechselnd:

davon:
•	 max. 1 x Fleischerzeugnisse 
	 inkl. Wurstwaren 

mind. 1 x Seefisch:

davon:
•	 1 x fettreicher Seefisch 
	 innerhalb von zwei Wochen

•	 Putenbrust, Hähnchenschnitzel, 
	 Rinderroulade, Schweinebraten

•	 Hackfleischsoße, Frikadellen, Wurst 
	 im Eintopf, Bratwurst

•	 Seelachsfilet, Heilbutt 

•	 Makrele, Lachsfilet, Heringssalat 

6.	 Fette und Öle  Rapsöl ist Standardöl
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Lebensmittelgruppe Mengen40 bei PAL 1,4 Mengen40 bei PAL 1,2

1.	 Getreide, Getreide-
	 produkte und 
	 Kartoffeln

•	 pro Woche 7-mal abwechselnd 
	 Kartoffeln, Reis, Teigwaren oder 
	 Getreide zwischen 180 g und 200 g, 
	 gegart 

•	 pro Woche 7-mal abwechselnd 
	 Kartoffeln, Reis, Teigwaren oder 
	 Getreide zwischen 150 g und 180 g, 
	 gegart

2.	 Gemüse und 
	 Salat

•	 200 g Gemüse, gegart/Tag 
	 (= 1400 g /Woche)41

•	 50 g Rohkost/Tag (= 350 g/Woche)

•	 30 g Hülsenfrüchte/Woche 

•	 185 g Gemüse, gegart/Tag 
	 (= 1295 g/Woche)41

•	 30 g Rohkost/Tag (= 210 g /Woche)

•	 30 g Hülsenfrüchte /Woche

3.	 Obst •	 575 g Obst/Woche
	 (frisch, gegart, als Saft)

•	 575 g Obst/Woche
	 (frisch, gegart, als Saft)

4.	 Milch und 
	 Milchprodukte

•	 420 g fettarme Milch und Milch-
	 produkte /Woche

•	 50 g Käse/Woche

•	 300 g fettarme Milch und Milchpro-
	 dukte /Woche

•	 60 g Käse/Woche

5.	 Fleisch, Wurst, 
	 Fisch, Ei

•	 200 g mageres Fleisch/Woche

•	 80 g Fisch/Woche

•	 70 g Fettfisch /Woche

•	 1 Ei pro Woche (inkl. versteckter 
	 Eier im Eierkuchen, Kuchen, 
	 Teigwaren usw.)

•	 200 g mageres Fleisch/Woche

•	 80 g Fisch/Woche

•	 70 g Fettfisch /Woche

•	 1 Ei pro Woche (inkl. versteckter 
	 Eier im Eierkuchen, Kuchen, 
	 Teigwaren usw.)

6.	 Fette und Öle •	 8 g Rapsöl /Tag (= 56 g /Woche) •	 8 g Rapsöl /Tag (= 56 g /Woche)

7.	 Getränke •	 Pro Mahlzeit ein Getränk42 •	 Pro Mahlzeit ein Getränk42

Tabelle 7: Berechnung eines Beispiels für die Zusammenstellung der Mittagsverpflegung bei PAL 1,4 und PAL 1,2. 
Die Angaben beziehen sich auf eine Sieben-Tage-Woche.39

In den Tabellen 7 und 8 werden als Beispiel Orientie­
rungswerte für die Zusammenstellung eines vollwer­
tigen Mittagsverpflegungsangebots bei PAL 1,4 und 
PAL 1,2 (jeweils für fünf und für sieben Verpflegungs­

tage) dargestellt. Dabei werden mögliche Häufigkeiten 
und Mengen von Lebensmitteln aufgeführt, mit denen 
die D-A-CH-Referenzwerte in ihrer Umsetzung für die 
Gemeinschaftsverpflegung erreicht werden können.

39	Bedingt durch mathematische Rundungen ergeben sich geringfügige 
	 Unterschiede zwischen Tabelle 7 (7 Tage) und Tabelle 8 (5 Tage).
40	Mit den in der Tabelle angegebenen Lebensmitteln werden die 
	 Kalorienangaben aus den Tabellen 4 und 5 nicht vollständig ausge-
	 schöpft. Kleinere Mengen Zucker (zum Süßen der Speisen) oder Mehl 
	 (zum Binden von Soßen) können daher zusätzlich verwendet werden.

41	Regelmäßig nährstoffdichte Gemüsesorten verwenden (z. B. Spinat, 
	 Brokkoli, Grünkohl).
42	Als Getränke eignen sich energiearme Getränke, wie z. B. Trink- oder 
	 Mineralwasser, ungesüßte Kräuter- und Früchtetees. Eine Menge von 
	 mindestens 200 ml wird empfohlen.
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Lebensmittelgruppe Mengen40 bei PAL 1,4 Mengen40 bei PAL 1,2

1.	 Getreide, Getreide-
	 produkte und 
	 Kartoffeln

•	 pro Woche 5-mal abwechselnd 
	 Kartoffeln, Reis, Teigwaren oder 
	 Getreide zwischen 180 g und 200 g, 
	 gegart 

•	 pro Woche 5-mal abwechselnd 
	 Kartoffeln, Reis, Teigwaren oder 
	 Getreide zwischen 150 g und 180 g, 
	 gegart

2.	 Gemüse und 
	 Salat

•	 200 g Gemüse, gegart/Tag 
	 (= 1000 g /5 Tage)41

•	 50 g Rohkost/Tag (= 250 g/5 Tage)

•	 20 g Hülsenfrüchte/Woche 

•	 185 g Gemüse, gegart/Tag 
	 (= 925 g/5 Tage)41

•	 30 g Rohkost/Tag (= 150 g /5 Tage)

•	 20 g Hülsenfrüchte /Woche

3.	 Obst •	 420 g Obst/Woche
	 (frisch, gegart, als Saft)

•	 420 g Obst/Woche
	 (frisch, gegart, als Saft)

4.	 Milch und 
	 Milchprodukte

•	 300 g fettarme Milch und Milch-
	 produkte /Woche

•	 35 g Käse/Woche

•	 220 g fettarme Milch und Milchpro-
	 dukte /Woche

•	 45 g Käse/Woche

5.	 Fleisch, Wurst, 
	 Fisch, Ei

•	 150 g mageres Fleisch/Woche

•	 110 g Fsch/Woche
	 (mager/fett)

•	 1 Ei pro Woche (inkl. versteckter 
	 Eier im Eierkuchen, Kuchen, 
	 Teigwaren usw.)

•	 150 g mageres Fleisch/Woche

•	 110 g Fisch/Woche
	 (mager/fett)

•	 1 Ei pro Woche (inkl. versteckter 
	 Eier im Eierkuchen, Kuchen, 
	 Teigwaren usw.)

6.	 Fette und Öle •	 8 g Rapsöl /Tag (= 40 g / 5 Tage) •	 8 g Rapsöl /Tag (= 40 g / 5 Tage)

7.	 Getränke •	 Pro Mahlzeit ein Getränk42 •	 Pro Mahlzeit ein Getränk42

Tabelle 8: Berechnung eines Beispiels für die Zusammenstellung der Mittagsverpflegung bei PAL 1,4 und PAL 1,2. 
Die Angaben beziehen sich auf eine Fünf-Tage-Woche.39

Die Angaben der folgenden Tabelle 8 beziehen sich auf 
eine Woche mit fünf Verpflegungstagen. 
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5.2.1	 Ergänzende Verpflegungsaspekte

In diesem Qualitätsstandard sind Kriterien zur Umset­
zung eines vollwertigen Mittagsverpflegungsangebots 
an sieben Wochentagen festgelegt. Zunächst werden 
Empfehlungen für die Tagesverpflegung, im Hinblick 
auf Frühstück, Abendessen und zwei Zwischenmahl­
zeiten sowie die Mittagsverpflegung am Wochenende 
gegeben (falls am Wochenende kein „Essen auf 
Rädern“ bezogen wird). Dies geschieht anhand eines 
beispielhaften Tagesplans. Ergänzend wird aufgeführt, 
welche Lebensmittel innerhalb einer Woche berück­
sichtigt werden sollten. Beim Angebot zusätzlicher 
Dienstleistungen von Mahlzeitendiensten (wie z. B. 
Lieferung von Zwischenmahlzeiten oder Abendessen) 
sollten diese Empfehlungen ebenfalls berücksichtigt 
werden.

Empfehlungen für das ergänzende Angebot 
am Tag

Für das ergänzende Angebot wird zur Optimierung der 
Tagesverpflegung empfohlen:

•	 Pro Tag sollten 2-3 Portionen Gemüse und 2-3 
Portionen Obst (insgesamt 5 Portionen) gegessen 
werden. Davon sollte je eine Portion roh sein, d.h. 
Gemüse als Salat oder Rohkost und frisches Obst.

•	 Kohlenhydratreiche Lebensmittel, wie z.B. Brot, 
Nudeln, Reis oder Gebäck, sollten als Vollkornpro­
dukte verzehrt werden. Bei Kaustörungen können 
zum Frühstück z. B. feine Haferflocken mit fettarmer 
Milch oder Milchprodukten und Obst oder Vollkorn­
toastbrot gegessen werden. 

•	 Täglich sollten fettarme Milch und Milchprodukte 
verzehrt werden. 

•	 Bei der Verwendung von Fetten und Ölen sollten 
pflanzliche Öle, wie Pflanzenmargarine und Rapsöl, 
bevorzugt werden. Insgesamt ist auf eine sparsame 
Verwendung von Öl und eine fettarme Zubereitung 
der Speisen zu achten.

•	 Insgesamt sollten mindestens 1,3 l, besser 1,5 l 
energiearme und alkoholfreie Getränke pro Tag 
getrunken werden. 

Wie die Anforderungen an die Verpflegung im Rahmen 
einer vollwertigen Tagesverpflegung praktisch umge­
setzt werden können, wird in der folgenden Tabelle 9 
beispielhaft gezeigt.
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Mahlzeit Lebensmittel, inkl. Mengenangabe 

1. Frühstück 2 Scheiben Vollkorn-Toast (40g), 
Margarine (12g), 
Pflaumenmus (20g), 
etwas Kräuterquark (20g), 
1 Tasse Kaffee mit Milch (150ml), 
1 Glas Orangensaft (200ml)

2. Frühstück 2 EL Haferflocken (20g), 
1 EL Weizenkeimflocken (10g), 
½ Apfel (45 g), 
½ Banane (50g), 
Dickmilch 1,5% Fett (150g), 
etwas Zucker zum Süßen (15g), 
1 Glas Wasser (200ml)

Mittagessen Gemüse-Fleisch-Eintopf, 
mageres Schweinegulasch (80g), 
etwas Rapsöl (5ml), 
Zwiebeln (5g), 
Brokkoli (150g), 
Kartoffeln (120g), 
Gemüsebrühe (130ml), 
1 Glas Apfelsaftschorle (200ml), 
1 frische Orange (145g)

Zwischenmahlzeit 1 Tasse Kaffee (150ml), 
1 kleines Stück Zwetschgenkuchen aus Hefeteig (150 g)

Abendessen Gurkensalat, 
Gurke (150 g), 
Kräuteressig (½TL), 
Rapsöl (5ml), 
2 Scheiben Vollkornbrot mit Weizenkeimen (100 g), 
Margarine (12g),
1 Scheibe Käse Dreiviertelfettstufe (30 g), 
etwas Frischkäse (7 g), 
2 Tassen Kräutertee (300ml)

Am Abend 1 Glas Wasser (200ml)

Tabelle 9: Ein beispielhafter Plan für die Ganztagesverpflegung
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Energie Energie (kJ) Eiweiß Fett Kohlen-
hydrate

Ballaststoffe Vitamin E 
(Tocopherol)

1770 kcal 7400 kJ 68,8 g 57,6 g 233 g 32,4 g 29,6 mg

Vitamin B1 
(Thiamin)

Folat Vitamin C
(Ascorbin-
säure)

Calcium Magnesium Eisen Jod

1,7 mg 407 µg 281 mg 1,02 g 382 mg 15,1 mg 114 µg

Empfehlungen für das ergänzende Angebot 
pro Woche

Für das ergänzende Angebot zur Optimierung der 
Verpflegung in einer Woche (sieben Verpflegungstage) 
wird empfohlen:

•	 Pro Woche sollten 1– 2 Portionen Seefisch einge­
plant werden. Davon sollte eine Portion (mindestens 
70g) ein Fettfisch sein. Wird der Fisch einmal in der 
Mittagsverpflegung innerhalb von sieben Tagen 
angeboten, so kann eine weitere Portion am 
Wochenende oder zum Abendbrot im Speisenplan 
ergänzt werden. 

•	 Insgesamt sollte eine Menge von 300 – 600g 
fettarmem Fleisch, dazu zählen auch Wurst- und 
Wurstwaren, nicht überschritten werden.

Für das ergänzende Angebot gilt ebenfalls, dass die 
Wünsche und Bedürfnisse der Seniorinnen und 
Senioren beachtet werden müssen, sei es bei der 
zusätzlichen Anlieferung von Speisen oder bei einer 
Begleitung zum Einkaufen.

5.2.2	 Besondere Kostformen

Besondere Kostformen, die über das Angebot von 
Vollkost und Leichter Vollkost hinaus gehen, sind nicht 
Bestandteil dieses Qualitätsstandards. Das Angebot 
von Vollkost und Leichter Vollkost erfüllt bereits die 
Anforderungen spezieller Verpflegungsaspekte bei 

zahlreichen Unverträglichkeiten und Krankheiten. 
Weitere Kostformen oder besondere Aspekte, z.B. bei 
der Einnahme von Medikamenten, sind nur nach 
ärztlicher Diagnose und Anordnung in Betracht zu 
ziehen.

5.2.3	 Zusätzliche Dienstleistungen
 
Bei Bedarf sollten zusätzliche Dienstleistungen angebo­
ten werden. Dazu gehören „Getränke auf Rädern“, 
zusätzliche Mahlzeiten (wie Zwischenmahlzeiten oder 
das Abendessen) sowie die Lieferung von Obst oder 
saisonalen Besonderheiten, wie Weihnachtsgebäck, 
oder eine Einkaufsbegleitung. 

Dabei werden die Anbieter wieder zu wichtigen Kon- 
taktpersonen. Sie können sich im Rahmen ihrer Dienst- 
leistungen oder Hilfestellungen an den in Kapitel 5.2 
genannten Kriterien orientieren. In besonderen Fällen 
(z.B. einer offensichtlichen Verwirrtheit durch eine zu 
geringe Trinkmenge) ist eine Meldung an Angehörige, 
gesetzlich Betreuende oder den Arzt wichtig. Der Hin- 
weis, über den Tag verteilt regelmäßig zu trinken, ist 
grundsätzlich sinnvoll.

Seniorinnen und Senioren kann es helfen, wenn 
Sozial-, Pflege- oder Mahlzeitendienste unverbindlich 
auf weitere Dienstleistungen bzw. deren Bezugsmög­
lichkeiten verweisen, so dass bei Bedarf auf diese 
zurückgegriffen werden kann.

Nährwerte



37

Anhang5

5.3	
	 Ökologische Aspekte

Die Umsetzung ökologischer Aspekte gewinnt auch in 
der Gemeinschaftsverpflegung zunehmend an Bedeu-
tung. Im Folgenden wird auf die Herkunft von Lebens­
mitteln und Aspekte der Nachhaltigkeit eingegangen. 

5.3.1	 Herkunft von Lebensmitteln

Aus ernährungsphysiologischer Sicht ist die Qualität 
von ökologisch erzeugten Lebensmitteln gegenüber 
konventionell erzeugten Lebensmitteln als gleichwertig 
zu betrachten. Bei der Lebensmittelauswahl werden 
auch betriebswirtschaftliche Aspekte sowie gesund­
heitliche, sensorische, ökologische und ethische 
Kriterien berücksichtigt. Es wird empfohlen, Fisch aus 
bestandserhaltender Fischerei5 zu beziehen, sowie 
Fleisch aus artgerechter Tierhaltung und Produkte aus 
fairem Handel zu berücksichtigen.

Da der ökologische Landbau eine besonders nachhal­
tige Form der Landbewirtschaftung darstellt, ist die 
Verwendung von pflanzlichen und tierischen Lebens­
mitteln aus ökologischer Erzeugung empfehlenswert. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Bewerben des 
Bioangebots eine Teilnahme am Kontrollverfahren nach 
EG-Öko-Verordnung43 voraussetzt.

5.3.2	 Aspekte der Nachhaltigkeit

Im Sinne der Nachhaltigkeit sollte nicht nur eine 
bevorzugte Auswahl von Lebensmitteln mit kurzen 
Transportwegen erfolgen. Auch die Auslieferung der 
Speisen sollte innerhalb eines möglichst geringen 
Umkreises stattfinden. Im Rahmen der Speisenher­
stellung ist der Einsatz von Mehrportionengebinden 
sinnvoll. 

Für den Transport der Speisen sind die Aspekte der 
Esskultur und der Entsorgung des Abfalls von Einweg­
verpackungen durch den Mahlzeitendienst gegen den 
Aufwand des Transportes von Mehrwegverpackungen, 
wie Porzellangeschirr, und dem Rückholen des ver-
schmutzten Geschirrs gegeneinander abzuwägen. 
Auf Kleinstgebinde, wie einzeln verpackte Lebensmit­
tel, sollte im Rahmen der Verpflegung möglichst 
verzichtet werden. Mehrwegverpackungen sowie 
wieder verwertbare Verpackungen sollten bevorzugt 
werden.

43	Soll die Verwendung ökologisch erzeugter Lebensmittel ausgelobt 
	 werden, muss der Essensanbieter durch eine anerkannte Öko-Kontroll-
	 stelle zertifiziert sein. Leitfaden für Großküchen „Mit einfachen Schritten 
	 zum Bio-Zertifikat“, a´verdis – Rainer Roehl & Dr. Carola Strassner GbR 
	 (Hrsg.), Münster (2009).
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5.4	
	 Leistungsverzeichnis

In einem Leistungsverzeichnis sollten alle Aspekte und 
Zuständigkeiten, die die Verpflegung von Seniorinnen 
und Senioren mit „Essen auf Rädern“ betreffen, 
berücksichtigt werden. 

Wenn die Verpflegungsleistung ausgeschrieben wird, 
ist ein Leistungsverzeichnis hilfreich. Es legt Art und 
Umfang der Verpflegungsqualität fest. Dabei kann  
es Mahlzeitendiensten, Wohlfahrtsverbänden und 
privaten oder ehrenamtlichen Anbietern sozialer 
Dienste, die sich einen Hersteller suchen, als Basis für 
Ausschreibungsverfahren dienen. Je detaillierter die 
Anforderungen in einem Leistungsverzeichnis formu­
liert sind, desto einfacher ist der Vergleich verschie­
dener Angebote.

In einem Leistungsverzeichnis sind enthalten:

•	 Erklärung des Anbieters zur Einhaltung des „Quali­
tätsstandard für Essen auf Rädern“,

•	 Kommunikationswege mit der Leitung des Verteilers 
bzw. den entsprechend verantwortlichen Personen 
zur Qualität der Speisen (Feedback-Bögen),

•	 vom Auftraggeber festgelegte Maßnahmen bei 
Nichteinhaltung der zuvor vereinbarten Qualitäts­
kriterien, 

•	 Zubereitungsarten,

•	 das gewählte Verpflegungssystem, 

•	 das gewählte Auslieferungssystem,

•	 die Logistik (z. B. Anlieferung, Warmhaltezeit der 
Speisen),

•	 Art der Bestellung und Abrechnung,

•	 Art und Umfang der bestehenden Infrastruktur 
	 (z.B. Art und Leistung der vorhandenen Geräte),

•	 Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner, 

•	 allgemeine Referenzen sowie Referenzen im Bereich 
der Gemeinschaftsverpflegung von Seniorinnen und 
Senioren,

•	 betriebliches Qualitätssicherungs- und Hygiene­
konzept,

•	 Einsatz von qualifiziertem Personal,

•	 Bestätigung, dass nur tarifgebundenes und sozial­
versichertes Personal eingesetzt wird,

•	 Angaben zur Mitarbeiterentwicklung, z.B. in Form 
von Weiterbildungsmaßnahmen,

•	 Nachweis über die gewerbliche Tätigkeit durch 
Auszug aus dem entsprechenden Berufsregister,  
z. B. Handelsregister, Gewerbenachweis, der nicht 
älter als sechs Monate sein sollte.

In einem Leistungsverzeichnis kann zusätzlich enthalten 
sein:

•	 Umfang des Einsatzes von Lebensmitteln aus 
ökologischem Anbau,

•	 Eigenerklärung, dass Betriebsbesichtigungen 
möglich sind,

•	 ggf. Angabe über vorhandene Zertifikate, wie z.B. 
nach DIN EN ISO 9001 ff.,

•	 ggf. das Bio-Zertifikat einer staatlich anerkannten 
Öko-Kontrollstelle.
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